
Auszug aus der GO (§ 106 a GO) 
 
 

§ 106 a 
Kommunalunternehmen 

 
(1) Die Gemeinde kann durch Satzung Kommunalunternehmen in der Rechtsform einer 

rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichten oder bestehende Regie- und 
Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln. Das 
Kommunalunternehmen kann sich nach Maßgabe der Satzung an anderen Unter-
nehmen beteiligen, wenn es dem Anstaltszweck dient. Es besitzt Dienstherrenfähig-
keit. § 101 gilt entsprechend. Für die Aufhebung der Anstalt gilt Satz 1 entsprechend. 

 
(2) Die Gemeinde regelt die innere Organisation der Anstalt durch Satzung. Die Satzung 

muss Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Aufgaben der Anstalt, die Orga-
ne der Anstalt und deren Befugnisse, die Höhe des Stammkapitals, die Wirtschafts-
führung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung enthalten. In der Sat-
zung kann vorgesehen werden, dass bei Entscheidungen der Anstalt von grundsätz-
licher Bedeutung die Zustimmung der Gemeinde erforderlich ist. Die Satzung ist der 
Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 
 
(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zu-

sammenhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann zugunsten der 
Anstalt das Recht einräumen, an ihrer Stelle Satzungen für das übertragene Aufga-
bengebiet zu erlassen; § 4 gilt entsprechend. 

 
(4) Die Gemeinde unterstützt die Anstalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie stellt der 

Anstalt die notwendigen Mittel nach kaufmännischen Grundsätzen zur Verfügung. 
 

 
(5) § 12 Abs. 1, §§ 22, 31 a, 75 Abs. 1, §§ 76 und 83 sowie für die Aufsicht §§ 120 bis 

131 gelten entsprechend. 
 
 
 


